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RECHTGRVO-Novelle 2021

Die Novelle der Gebarungsrichtlinienverordnung 
2021
Einarbeitung der WGG-Novelle 2019 und Risikoaversion in der Finanzgebarung
Recht

Wolfgang Schwetz

1. Bezüge-Obergrenze und Bandbreiten
Die gegenständliche GRVO-Novelle (BGBl II
2021/430) findet ihre Wurzeln zunächst in der
WGG-Novelle 2019 (BGBl I 2019/85). Seit
deren Inkrafttreten sind gemäß §§ 25, 26 WGG
die §§ 6 und 7 Abs 1 Z 2 Stellenbesetzungsgesetz
sowie §§ 2 und 3 Bundes-Vertragsschablonen-
verordnung sinngemäß anzuwenden.1 Die
GRVO-Novelle konkretisiert nunmehr durch
Einfügung eines § 1 Abs 3 die Bezüge-Ober-
grenze. Vorangegangen war eine entsprechende
Entschließung des Nationalrats,2 wonach eine
Novelle der GRVO die rechtliche Situation in-
folge der Neufassung von §§ 25, 26 WGG derart
zu gestalten habe, dass der vor der Novelle gel-
tende Höchstbezug weiterhin das Maximum
darstellt. Der in § 1 Abs 3 GRVO als absolut be-
zeichnete Höchstbezug für Vorstandsmitglieder
und Geschäftsführer bleibt nunmehr gegenüber
der Rechtslage vor der WGG-Novelle 2019 un-
verändert. Sachbezüge – zB für die private Nut-
zung eines Dienstwagens – sind entsprechend
zu inkludieren, da es sich um Entlohnungsbe-
standteile handelt.3 § 2b Abs 4 Z 4 GRVO räumt
allerdings bei den im branchenbezogenen Cor-
porate Governance Kodex (CGK) innerhalb des
Höchstbezugs festzulegenden Bezüge-Band-
breiten die Möglichkeit ein, die jeweiligen Band-
breitenobergrenzen gegebenenfalls zeitlich be-
fristet um 15 % zu überschreiten, sofern etwa
das Bau- und Sanierungsvolumen der gemein-
nützigen Bauvereinigung (GBV) deutlich über
dem Branchenschnitt zum Liegen kommt.

Die konkrete, unternehmensbezogene An-
gemessenheit der Bezüge ist gemäß § 2b Abs 4
und 5 GRVO im Wege entsprechender Band-
breiten im Rahmen des branchenbezogenen
CGK – der seine unmittelbare rechtliche
Grundlage in § 24 Abs 2 WGG findet – festzule-
gen. Als Eckpunkte werden demonstrativ etwa

die Anzahl der Verwaltungseinheiten, der Um-
fang der Bau- und Sanierungstätigkeit (wohl so-
weit diese mit den Grundsätzen des § 23 WGG
zu vereinbaren ist), Wirtschaftlichkeitskriterien,
die finanzielle Leistungskraft der jeweiligen Un-
ternehmen sowie – wohl im Sinne eines Auf-
fangtatbestands – die „sonstige Struktur der Un-
ternehmen“4 genannt. Grundsätzlich steht es
einer betroffenen GBV frei, sich einem anderem
als dem GBV-CGK zu unterwerfen. So wäre al-
ternativ zB der CGK des Bundes tauglich.5 Ab-
weichend von dieser Wahlfreiheit definiert § 2b
Abs 5 GRVO für den Bereich der Bezüge explizit
eine diesbezüglich verbindliche Anwendung des
GBV-CGK.

2. Altverträge
§ 2a Abs 1 bis 3 GRVO wurde dahingehend
modifiziert, dass diesen Absätzen iZm der ge-
nannten Neugestaltung der §§ 25, 26 WGG im
Rahmen der WGG-Novelle 2019 zunächst auch
übergangsrechtlicher Charakter zukommt.
Gleichzeitig wird auf die Fassung des WGG vor
der gegenständlichen Novelle verwiesen, die
die Basis für die Berechnung der Bezüge-Ober-
grenze bildet. An dieser Stelle ist anzumerken,
dass bei Wiederbestellungen die Neuerungen
iZm der WGG-Novelle 2019 nicht angewendet
werden. Allerdings werden mit Rudnigger
grundlegende Vertragsänderungen wohl einer
Neuanstellung gleichzuhalten sein.6

3. Finanzgebarung
Für die Bewertung von unternehmerischen Risi-
ken gestaltet sich relevant, dass GBV nicht ledig-
lich auf eigenes Risiko, sondern vielmehr „auf
Risiko eines zweckgebundenen Vermögens tätig
werden“.7 Holoubek leitet daraus Folgendes ab:
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Die Novelle der Gebarungsrichtlinienverordnung (GRVO) 2021 setzt regulatorische
Anforderungen der Novelle des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes (WGG) 2019 um.
Sie setzt deutliche Akzente in den Bereichen Fit & Proper sowie Auftragsvergabe und
reagiert auf aktuelle Vorkommnisse durch weiterführende Vorschriften im Bereich der
Finanzgebarung.

1 907/A BlgNR 26. GP (zur Z 45).
2 94/E BlgNR 26. GP.
3 Kopp/Scherz/Schillinger/Sommer/Steckel/Wurditsch/

Zenz, (Bezüge-)Regelungen in der gemeinnützigen
Wohnungswirtschaft, wobl 2020, 283 (287).

4 § 2b Abs 4 Z 1 GRVO.
5 Kopp/Scherz/Schillinger/Sommer/Steckel/Wurditsch/

Zenz, Corporate Governance und Wohnungsgemein-
nützigkeit, wobl 2017, 63 (63).

6 Rudnigger in Illedits/Reich-Rohrwig, Wohnrecht Ta-
schenkommentar – Update (2021) § 26 WGG Rz 3 f.

7 Holoubek in Korinek/Nowotny, Handbuch der gemein-
nützigen Wohnungswirtschaft (1994) 353.
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„Risikobehaftete Geschäfte sind allenfalls bei
wirtschaftlicher Erforderlichkeit unter Einzelauf-
sicht (Zustimmungsvorbehalt) der Aufsichtsbe-
hörde zulässig (§ 7 Abs 4 WGG).“8 Geschäfte
einer GBV, die das typische unternehmerische
Risiko übersteigen, werden auch hinsichtlich
§ 23 Abs 1 WGG zu prüfen sein. In Gestalt der
Einfügung von § 1c GRVO wurde die zugrunde
liegende Tendenz auch der Literatur bestätigt
und eine nunmehr explizite Wertung im Sinne
risikoaverser Veranlagung vorgenommen:
Demnach wurde – wohl nicht zuletzt in Anbe-
tracht von § 23 Abs 1 WGG klarstellend – defi-
niert, dass „bei der Finanzgebarung im Besonde-
ren die Vermeidung von Risken stärker zu ge-
wichten [ist] als eine Optimierung der Erträge“.9
Diese Regelung wird insbesondere unter dem
Aspekt des Generationenausgleichs gemäß § 1
Abs 3 WGG zu sehen sein. Zudem sei an dieser
Stelle auf Pkt 6 des GBV-CGK (Finanzgeba-
rung) verwiesen, der Folgendes definiert: „Die
GBVs haben ihre Finanzgebarung risikoavers
auszurichten. Sie haben die mit der Finanzgeba-
rung notwendigerweise verbundenen Risiken auf
ein Mindestmaß zu beschränken. Die Minimie-
rung der Risiken soll stärker gewichtet werden als
die Optimierung der Erträge oder Kosten. Die
einschlägigen Bestimmungen der Körperschaft-
steuerrichtlinie zur Vermögensverwaltung sind
zu beachten.“10

4. Kosten für die Tätigkeit des Aufsichtsrates
Hier wurde lediglich § 2 Abs 2 GRVO an die
Novelle der Bilanzgliederungsverordnung
(BGBl II 2016/437) angepasst. Materielle Aus-
wirkungen gegenüber der bisherigen Rechtslage
ergeben sich nicht.

5. Geschäftliche Zuverlässigkeit, Fit & Proper
Die Neufassung von § 3 GRVO ist als eine Präzi-
sierung von § 24 WGG zu erachten, der im Zuge
der WGG-Novelle 2019 bedeutsamen Verände-
rungen unterworfen wurde. Die Lehre geht da-
von aus, dass die „geschäftliche Zuverlässigkeit“ –
(auch) mit Schuchter11 – drei Ebenen umfasst:
Zunächst werden im Sinne einer Generalklausel
bestimmte Sachverhalte verpönt, die Satzungs-
übertretungen oder Handeln wider die guten Sit-
ten vermuten lassen. Zudem wird entsprechende
Qualifikation als erforderlich angesehen und da-
rüber hinaus ein erhöhter Maßstab an die Integ-
rität von Kernfunktionsträgern vorausgesetzt.12

Regner betont den Charakter einer „präventiven
Sicherung der qualitativ hochwertigen und zuver-

lässigen Geschäftsführung und Verwaltung“ in
Bezug auf die Bestimmung.13

Im Rahmen der WGG-Novelle 2019 wurde
festgelegt, dass allenfalls zuvor ausgeübte (gege-
benenfalls mehrfache) Tätigkeit GBV auch sen-
sibel hinsichtlich der geschäftlichen Zuverläs-
sigkeit zu beurteilen ist.14 Diese kann entweder
Fitness begründen oder gegebenenfalls Zweifel
an der geschäftlichen Zuverlässigkeit rechtferti-
gen. § 3 Abs 2 Z 2 GRVO verweist überdies be-
treffend Tatbestände, die eine geschäftliche Zu-
verlässigkeit von Organwaltern, Prokuristen,
Handlungsbevollmächtigen und Eigentümern
der GBV nicht annehmen lassen, demonstrativ
auf § 13 Abs 1 Z 1 GewO (BGBl I 1994/194). Da-
runter fallen etwa gerichtliche Verurteilungen
wegen organisierter Schwarzarbeit, betrügeri-
scher Krida oder Schädigung fremder Gläubi-
ger. Hinzu kommen gerichtliche Verurteilun-
gen iZm einer sonstigen Straftat, sofern die Frei-
heitsstrafe drei Monate oder die Geldstrafe
180 Tagessätze übersteigt. Gemäß § 3 Abs 2 Z 1
GRVO ist die Zuverlässigkeit auch nicht anzu-
nehmen, wenn eine solche Person wegen eines
Finanzvergehens von einem Gericht rechtskräf-
tig verurteilt worden ist. Anzumerken ist, dass
lediglich nicht getilgte Verurteilungen in die
Wertung einzubeziehen sind. Der Bereich der
Fitness zielt infolge der WGG-Novelle neben
Geschäftsführung bzw Vorstand nunmehr zu-
sätzlich auf den Aufsichtsrat ab. 

6. Auftragsvergabe
In Gestalt der Neufassung von § 6b GRVO wird
jene Tendenz zu weiter verstärktem Wettbe-
werb nunmehr (grundsätzlich) für sämtliche
Auftragsvergaben fortgeschrieben, die sich be-
reits in § 23 Abs 1a WGG hinsichtlich der Ange-
messenheit von Darlehenskonditionen abbildet.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Die GRVO-Novelle 2021 definiert einen zu-
lässigen Höchstbezug für Vorstandsmitglie-
der und Geschäftsführer von GBV und das
Erfordernis der Festlegung von Bandbreiten
durch einen branchenbezogenen Corporate
Governance Kodex, die unter Umständen
um 15 % überschritten werden können. Für
Altverträge wurde Übergangsrecht geschaf-
fen. Hinsichtlich der Finanzgebarung von
GBV wird die Verpflichtung explizit veran-
kert, risikoavers vorzugehen. Im Bereich der
geschäftlichen Zuverlässigkeit gemäß § 24
WGG wurde die WGG-Novelle 2019 nach-
vollzogen. Bei Auftragsvergaben wurde die
bisher explizit bei Darlehenskonditionen be-
stehende Verpflichtung zur Einholung meh-
rerer Angebote (grundsätzlich) auf alle Be-
schaffungen ausgeweitet.

8 Holoubek in Korinek/Nowotny, Gemeinnützige Woh-
nungswirtschaft, 353.

9 § 1c GRVO.
10 GBV, Corporate Governance Kodex für gemeinnützige

Bauvereinigungen (2020) 22.
11 Schuchter in Schwimann, Praxiskommentar zum ABGB

samt Nebengesetzen (2001) § 24 WGG Rz 1.
12 Sommer/Zenz, „Fit & Proper“ in der gemeinnützigen

Wohnungswirtschaft, wobl 2015, 190 (190).

13 Regner in Illedits/Reich-Rohrwig, Wohnrecht, § 24 WGG
Rz 1.

14 907/A BlgNR 26. GP (zu Z 44).
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